
 

 

STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   

Der Bürgermeister 
 
23.03.2015  

 
Beschlussvorlage Nr. 2015/076     öffentlich 

 
Bezugsvorlage Nr.  
 

Nutzung eines städtischen Grundstückes als Zufahrt, Flurstück 163/7, Flur 4, 
Gemarkung Mandelsloh 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

Der Ortsrat der Ortschaft Mandelsloh nimmt gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG zur Kenntnis, 
dass der DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover GmbH die Nutzung des städtischen 
Grundstückes, Flurstück 163/7 (Teilstück), Flur 4, Gemarkung Mandelsloh, gestattet wird. 
 

 
 

Anlass und Ziele  

Die DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover GmbH hat auf ihrem privaten Grundstück, 
Flurstück 163/8, Flur 4, Gemarkung Mandelsloh eine Rettungswache errichtet. Da sich die 
Zufahrt auf der süd-/westlichen Seite befindet, kann die DRK-Hilfsdienste in der Region 
Hannover GmbH ihr Grundstück von dem städtischen Grundstück, Flurstück 163/7, Flur 4, 
Gemarkung Mandelsloh, anfahren. 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 einmalige Kosten: jährliche Folgekosten 

Betrag: Keine  

Haushaltsjahr:   

 

 
 
 

Gremium Sitzung am 
Beschluss Stimmen 

Vor-
schlag 

abwei-
chend 

einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Ortsrat der Ortschaft 
Mandelsloh 

28.04.2015       

 
Begründung 
 
Die DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover GmbH hat auf ihrem privaten Grundstück, Flur-
stück 163/8, Flur 4, Gemarkung Mandelsloh, eine Rettungswache errichtet. Das Grundstück 
ist bereits durch die Mandelsloher Straße erschlossen, die Zufahrt befindet sich jedoch auf der 
süd-/westlichen Seite. Die DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover GmbH muss ihr Grund-
stück deshalb von dem städtischen Grundstück, Flurstück 163/7, Flur 4, Gemarkung Mandels-
loh, anfahren. 
 
Ein Lageplan ist als Anlage beigefügt. 
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Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Keine 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Kosten für die Herstellung der Zufahrt (Pflasterung), sowie die Kosten der baulichen Un-
terhaltung übernehmen die DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover GmbH und die Stadt 
Neustadt a. Rbge. jeweils zur Hälfte. 
 
 
 
So geht es weiter 
 
Die Stadt Neustadt a. Rbge. schließt mit der DRK-Hilfsdienste in der Region Hannover GmbH 
einen Gestattungsvertrag über die Nutzung des städtischen Grundstückes, Flurstück 163/7, 
Flur 4, Gemarkung Mandelsloh, ab. 
 
 
 
 
Fachdienst 91  - Immobilien - 
 
 
Anlagen 
 
Lageplan 
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